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Liebe Leserinnen und Leser

Gleichheit per Gesetz? - Das ist die Frage, die dieser Nummer des PULS
zugrunde liegt. Braucht es auch in der Schweiz - wie beispielsweise in
den Vereinigten Staaten - ein Antidiskriminierungs-Gesetz? «Ich denke,
es geht auch darum, dass einmal klarfestgehalten wird, Diskriminierung

ist etwas gesellschaftlich nicht Geduldetes», sagtAnjuska Weil in
einem Gespräch zu dieser Frage. Und Zita Küng fordertfür die Frauen
nach dem Gleichheits-Artikel in der Verfassung Klagemöglichkeiten auf
der Gesetzesebene: «Es muss klar sein - es ist nichtfreiwillig, es ist
keine <Ritterlichkeit>, den Frauen ein Recht zuzugestehen, sondern es
ist ein Recht, das sie einklagen können. Wer es ihnen streitig macht
oder vorenthält, muss <an die Kasse kommem.»
Aber: Kann die Diskriminierung von «Randgruppen», von gesellschaftlich
Benachteiligten schlechthin durch Verfassungsartikel und Gesetze
beseitigt werden? Können gesellschaftliche Werte und Strukturen per
Dekret verändert werden? Oder sindAntidiskriminierungs-Gesetze nicht
vielmehr Feigenblätter einer diskriminierenden Gesellschaft? Fragen, die
in dieser Nummer von verschiedensten Seiten beleuchtet werden. Die
Konsequenzformuliert Marcel Tappeiner: «An sich würden wir ein
solches Gesetz brauchen, denn die Diskriminierungen in verschiedensten

Bereichen sind da. Ich bin aber nicht sicher, ob ein solches Gesetz
wirklich die erhoffte Wirkung hätte.»
Fine Voraussetzung zur Lancierung einer entsprechenden Antidiskrimi-
nierungs-Kampagne wäre die verstärkte Zusammenarbeit verschiedener
diskriminierter Gruppen. Und das wäre zumindest ein Schritt zur
Überwindung gegenseitiger Diskriminierungs-Bilder und vielleicht sogar
zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen, was im Moment noch keine
Selbstverständlichkeit ist. Denn: «Ich bin sicher, der grösste Teil der
Schwulen ist sich nicht bewusst, dass die Diskriminierung von
Behinderten und Schwulen etwas miteinander zu tun hat, dass die
Ausgrenzung von Ausländerinnen etwas mit der Diskriminierung von
Schwulen zu tun hat.» (Marcel Tappeiner)
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